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RS OGH 1961/12/14 Bkd53/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1961

Norm

RAO §10

Rechtssatz

Der Anwalt darf nicht bei aufrechtem Vollmachtsverhältnis und ungeachtet dessen, daß er seinen Klienten in einer

anhängigen Zivilrechtssache vertritt, zur gleichen Zeit gegen diesen Klienten in Vertretung einer anderen Partei eine

Strafanzeige erstatten.
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